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1. Einleitung 

Die Stadt Kreuztal betreibt die 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Industriepark Fern-

dorftal“ im Stadtteil Ferndorf. Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt v.a. Industriegebietsflä-

chen, den Mühlenweg als planungsrechtlich nicht überbaubare, aber mit Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrechten zu belastende Fläche im Industriegebiet und eine innere Erschließungsstraße am 

südlichen Plangebietsrand fest. 

Ziel der Änderungsplanung ist im Wesentlichen die Festsetzung des Mühlenweges als Haupter-

schließungsstraße, die Verlegung der inneren Erschließungsstraße im Bereich östlich der beste-

henden Halle sowie der Wegfall der festgesetzten Grundstücksmindestgröße von 3.000 m² in In-

dustriegebieten. Daneben sollen geringfügige Aktualisierungen vorgenommen werden, die bei-

spielsweise Wasserflächen und Uferbegrünungen sowie die Lage des geplanten Fuß- und Rad-

weges betreffen. 

Der § 2 (4) BauGB regelt, dass für die Belange des Umweltschutzes in der Definition des Bau-

gesetzbuches eine Umweltprüfung durchzuführen ist, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in diesem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Die Stadt legt dazu, in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange, fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Be-

lange für die Abwägung erforderlich ist. Diese Abstimmung erfolgt im Rahmen des frühzeitigen 

Beteiligungsverfahrens nach § 4 (1) BauGB. Die von den Fachbehörden abgegebenen relevanten 

umweltbezogenen Aussagen werden in die Umweltprüfung einbezogen bzw. in diesen Umwelt-

bericht übernommen. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein 

anerkannten Prüfungsmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans an-

gemessenerweise verlangt werden kann. 

1.1 Kurzdarstellung von umweltrelevanten Inhalten und Zielen der Bauleitpla-

nung 

Eine allgemeinverständliche Beschreibung des bauplanungsrechtlichen Vorhabens kann der Be-

gründung zum Bebauungsplan und der Artenschutzvorprüfung (ASP) entnommen werden. Aus 

den Planunterlagen können folgende umweltrelevante Inhalte und Ziele abgeleitet werden: 

Das Plangebiet ist Teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 16. 

 Die 11. Änderung bezieht sich insoweit nicht auf die Art der baulichen Nutzung, sondern le-

diglich auf deren räumliche Verortung und andere Kriterien, da stellenweise eine geringfügige 

Rücknahme der nutzungsintensiveren Bereiche erfolgt. 

 Auch die geplanten Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung orientieren sich weitge-

hend am bestehenden Baurecht. Allerdings sind teilweise artenschutzrechtlich motivierte Ein-

schränkungen erforderlich. 

 Im Norden des Baugebiets wird eine offene Bauweise festgesetzt. Damit geht zugleich eine 

Längenbeschränkung für Gebäude auf maximal 50 m einher. Diese Maßnahme dient in erster 

Linie der notwendigen Besonnung der angrenzenden Reptilien-Habitatfläche (Ausgleichsfläche 

a). Sie soll, in Verbindung mit den geplanten Höhenfestsetzungen, zugleich eine größere Akzep-

tanz in Bezug auf das nördlich der Bahntrasse gelegene Mischgebiet herstellen. 
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 Die zentrale Haupterschließungsstraße des aktuellen Änderungsbereichs soll in einer Breite 

von 6,50 m mit einem einseitigen Gehweg in einer Breite von 1,50 m festgesetzt werden (unver-

bindliche Gliederung). Zur privaten Erschließung einer nördlich gelegenen Baufläche im Plan-

gebiet wird, von der künftigen Erschließungsstraße in Richtung Norden abzweigend, eine mit 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche vorgesehen. 

 Parallel zum Ferndorfbach wird die Trasse für den geplanten Fuß- und Radweg der Stadt 

Kreuztal als Fuß- und Radweg mit einer Breite von 3 m festgesetzt. Die genaue Lage muss noch 

abschließend festgelegt werden. Dabei sollen die wertvollen Ufergehölze, die notwenigen Habi-

tat- und Ausgleichs- bzw. Maßnahmenflächen sowie vorhandene Leitungen und örtliche Wege 

berücksichtigt werden. 

 Primäres Ziel der geplanten Festsetzungen "Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ ist der Erhalt und die Sicherstellung von Le-

bensräumen für Reptilien, insbesondere für die Schlingnatter und die Zauneidechse (siehe Ar-

tenschutzuntersuchung). Detaillierte Festsetzungen zu dieser Thematik sollen nach dem frühzei-

tigen Beteiligungsverfahren in die Planung aufgenommen werden. 

1.2 Umweltschutzziele einschlägiger Fachgesetze und Pläne sowie deren Berück-

sichtigung 

Regionalplan (RP) 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Siegen so-

wie Entwurf zum Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Räumlicher Teilplan 

Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein, legen das Plangebiet im Wesentli-

chen als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) und, dieses tlw. überla-

gernd, als Überschwemmungsbereich fest. 

Flächennutzungsplan (FNP) 

Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Kreuztal stellt das Plangebiet als gewerbliche Bau-

fläche dar. Damit entspricht die 11. Änderung den Darstellungen des Flächennutzungsplans. 

Landschaftsplan (LP) 

Im Landschaftsplan Kreuztal (LP) vom 10. Juli 2004 (Änderung vom 22. Juni 2012) betrachtet 

den Bereich des BP Nr. 16 als städtebaulichen Innenbereich. 

Fachgesetze 

Die in Rechtsnormen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen) festgelegten Ziele des Umweltschut-

zes wurden bereits auf der Ebene der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung, so weit wie im 

Rahmen der Abschichtung auf dieser Planungsebene möglich, beachtet (s.o.). 

Für die Umsetzung der allgemeinen Ziele des § 1 (5) Satz 1 BauGB, wonach Bauleitpläne u. a. 

dazu beitragen sollen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebens-

grundlagen zu schützen und zu erweitern, wurden bei dieser Planung insbesondere folgende 

rechtlichen Regelungen beachtet: 

Schutzgut Mensch / Störfallschutz 

Baugesetzbuch: Berücksichtigung der Umweltbelange Grund und Boden, Eingriffsregelung i.S.d 

Bundesnaturschutzgesetzes, Schutz von NATURA 2000-Gebieten, Freizeit und Erholung, Ver-

meidung von Emissionen etc. 
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Bundesimmissionsschutzgesetz mit Verordnungen: Schutz des Menschen, der Tiere und Pflan-

zen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immis-

sionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

sche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen). 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche sowie deren Vorsorge. 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Geruchsimmissionen sowie deren Vorsor-

ge (i.V.m. VDI-Richtlinien). 

Anfälligkeit des Plangebietes für schwere Unfälle oder Katastrophen. 

Bundesnaturschutzgesetz: Natur und Landschaft sind aufgrund ihres Wertes als Lebensgrundla-

gen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und - soweit erforderlich – wie-

derherzustellen. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz: Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wer-

tes im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und - 

soweit erforderlich – wiederherzustellen. 

Berücksichtigung des allgemeinen und besonderen Artenschutzes. 

Baugesetzbuch: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Um-

weltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen. 

Berücksichtigung des Vermeidungs- und Ausgleichsgebotes voraussichtlich erheblicher Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes i.V.m. dem Bundesnaturschutzge-

setz. 

Europäische FFH- und Vogelschutzrichtlinie: Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen; Schutz und Erhaltung 

sämtlicher wildlebender, heimischer Vogelarten und ihrer Lebensräume 

Schutzgut Boden 

Bundesbodenschutzgesetz: Langfristiger Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im 

Naturhaushalt. 

Einwirkungen auf die natürliche Funktion der Böden sind möglichst zu vermeiden. Nach § 7 ob-

liegt dem Grundstückseigentümer die entsprechende Vorsorgepflicht, soweit dies auch im Hin-

blick auf den Zweck der Nutzung des Grundstückes verhältnismäßig ist. 

Baugesetzbuch: Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutz-

barmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzli-

cher Inanspruchnahme von Böden. 

Außerdem dürfen landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnungszwecke genutzte Flächen nur 

im Notwendigen Ausmaß für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. Zusätzliche 

Anforderungen entstehen zudem durch die Kennzeichnungspflicht für erheblich mit umweltge-

fährdenden Stoffen belastete Böden. 

Bundesnaturschutzgesetz: Nach § 14 BNatSchG sind unvermeidbare Beeinträchtigungen auch 

dieses Schutzgutes auszugleichen. 
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Schutzgut Wasser 

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz: Sicherung der Gewässer als Bestandteil des 

Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum 

Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologi-

schen Funktionen. 

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen 

und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum 

Wohl der Allgemeinheit. 

Baugesetzbuch: Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne sowie Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen bei den Regelungen zur 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. 

Schutzgut Luft 

Bundesimmissionsschutzgesetz mit Verordnungen: Schutz des Menschen, der Tiere und Pflan-

zen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immis-

sionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

sche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die 

gesamte Umwelt. 

Baugesetzbuch: Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne. 

Schutzgut Klima 

Baugesetzbuch: Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 

Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 

dienen, Rechnung getragen werden. 

Schutzgut Landschaft 

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz: Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung 

der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 

Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur 

dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Na-

tur und Landschaft. 

Baugesetzbuch: Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes im Rahmen der 

Bauleitplanung. Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne und Anwendung der Eingriffsregelung bei Eingriffen in das Landschaftsbild. 

Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Denkmalschutzgesetz: Berücksichtigung von Bodendenkmalen, Denkmalbereichen und Bau-

denkmälern. 

Baugesetzbuch: Schutz von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Orts- und Landschaftsbil-

derhaltung und -entwicklung. 
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Aus der nachfolgenden Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art und Weise, wie die 

oben dargestellten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzuhalten, dass die Ziele der Fach-

gesetze lediglich einen bewertungsrelevanten Rahmen darstellen, während die Zielvorgaben von 

Fachplänen hierüber hinaus auch konkrete räumlich zu berücksichtigende Festsetzungen vorge-

ben. 

Die übergeordneten Planungen werden durch Abgleich ihrer räumlichen Vorgaben mit den Zie-

len und Zwecken dieses Bebauungsplanes beachtet. 

Die Berücksichtigung der Fachgesetze erfolgt v.a. durch die Auswertung von Umweltdatenban-

ken, durch Beachtung von Schutzgebietsausweisungen sowie durch Bearbeitung des gesetzli-

chen Artenschutzes in einer Artenschutzprüfung. 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Stadt Kreuztal ist mit etwa 31.603 Einwohnern (Stand 01.06.2020) nach der hierarchi-

schen Gliederung des Regionalplans ein Mittelzentrum. Der Stadtteil Ferndorf zählt 3.984 

Einwohner. Ferndorf liegt an der überregionalen Achse der Bundesstraße 508 und der Bahnli-

nie Siegen-Marburg. 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Basisszenarios / Geplante Maßnahmen 

zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Umweltauswirkungen 

Die überschlägige Prognose am Ende jedes Unterkapitels erfolgt unter besonderer Berücksich-

tigung der in der Anlage 1 des BauGB, Punkt 2b, genannten Prüfpunkte. 

2.1.1 Schutzgut Mensch / Störfallschutz 

Für die Betrachtung des Menschen als Schutzgut selbst sind zum einen gesundheitliche As-

pekte, in der Bauleitplanung vorwiegend Lärm und andere Immissionen, zum anderen regene-

rative Aspekte wie Erholungs-, Freizeitfunktionen und Wohnqualität von Bedeutung. Zusätz-

lich muss die Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen überprüft 

werden, da dieser Belang 2018 neu in das BauGB aufgenommen wurde. 

Lichtimmissionen gehören nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu den 

schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die 

Nachbarschaft herbeizuführen. 

Bestand: Im westlichen Planbereich befindet sich eine vorübergehend nicht genutzte Indust-

riehalle in einem gewerblich genutzten Umfeld, die jedoch mittlerweile wieder in Nutzung 

steht. Der östliche Planbereich wird momentan noch als Grünlandflächen landwirtschaftlich 

genutzt. 

Nördlich des Plangebietes verläuft die Bahnlinie Siegen – Bad Berleburg. Im Nordwesten 

grenzt danach eine Mischbaufläche, im Nordosten eine gewerbliche Baufläche an. Die B 508 

(Ortsdurchfahrt) befindet sich etwa 100 m nördlich des Plangebietes. 
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Der kartografischen Abbildung von Betriebsbereichen und Anlagen nach StörfallVO 

(KABAS)1 ist zu entnehmen, dass aktuell in einem größeren Umkreis zum Plangebiet keine 

Betriebsbereiche bekannt sind, die im Hinblick auf angemessene Sicherheitsabstände nach § 

50 BImSchG zu berücksichtigen wären. 

Bewertung der Planung: Die Art der baulichen Nutzung wird als eingeschränkte Industriege-

biete GI3, GI4 und GI6 festgesetzt. Die Gliederung basiert auf den rechtskräftigen Festsetzun-

gen des Originalplans. Die Abstandsliste, auf der die geplanten Festsetzungen fußen, ist aus 

heutiger Sicht zwar formal veraltet, sie ermöglicht aber dennoch eine unmissverständliche 

Zuordnung der Nutzungen. Vor diesem Hintergrund wird bewusst auf die Anwendung der ak-

tuellen Abstandsliste verzichtet. Durch die neue Gebietsgliederung sind, im Vergleich zur Ur-

sprungsplanung, kleinere gewerblich-industrielle Nutzungseinheiten möglich, stellenweise er-

folgen geringfügige Rücknahmen der nutzungsintensiveren Bereiche. Insoweit ist auch ein 

ausreichender Schallschutz sichergestellt. 

Bei der zulässigen Nutzung ist mit erheblichen Auswirkungen durch Lichtimmission zu rech-

nen, da Beleuchtungsanlagen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Leuchtreklamen oder an-

gestrahlte Fassaden zu erwarten sind. 

Durch den Bebauungsplan werden keine Vorhaben zulässig, die für schwere Unfälle oder Ka-

tastrophen anfällig wären. 

Geplante Vermeidungsmaßnahmen: In der Artenschutzprüfung wird ein Beleuchtungsma-

nagement zu Gunsten betroffener Tierarten empfohlen, dass auch auf das Schutzgut Mensch 

positive Wirkungen entfaltet. Dies soll im BP als textliche Festsetzung aufgegriffen werden. 

Überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen: Es sind, im Vergleich zur 

Ursprungsplanung, voraussichtlich keine zusätzlichen, erheblicheren Umweltauswirkungen zu 

befürchten. 

2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt 

Auf der Grundlage der Naturschutzgesetze sind wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Le-

bensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweili-

gen Funktionen im Naturhaushalt, einschließlich ihrer Stoffumwandlungs- und Bestäubungs-

leistungen, zu erhalten. Der Schutz der biologischen Vielfalt wurde als Umweltbelang in das 

Baugesetzbuch aufgenommen. Der Begriff verbindet drei Ebenen der Vielfalt, die ineinander-

greifen: die Vielfalt an Ökosystemen oder Lebensräumen, die Artenvielfalt und die Vielfalt an 

genetischen Informationen, die in den Arten enthalten sind. 

Bestand: Seit Beginn der Planungen im Jahr 2018 sind im Plangebiet Nutzungsänderungen 

ohne Überprüfung ihrer artenschutzrechtlichen Relevanz vorgenommen worden. Eine chrono-

logische Beschreibung der Biotopveränderungen und des aktuellen Bestands erfolgt in Kapitel 

3 der Artenschutzprüfung. 

Im Jahr 2023 erfolgten bauliche Veränderungen im Plangebiet auf Flächen mit und ohne Bau-

genehmigung (s. Begründung Kapitel 3.3 und 3.4). 

                     
1 www.lanuv.nrw.de/umwelt/industrieanlagen/anlagensicherheit/stoerfall-

verordnung/ 
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Der östlich Plangebietsbereich wird als Biotopverbundfläche von besonderer Bedeutung VB-

A-4913-004 „Ferndorfbach und Littfebach“ ausgewiesen. Hier sind folgende Schutzziele de-

finiert: „Erhalt des Magergrünlandes, Erhalt des Feucht- und Nassgrünlandes, Erhalt der Still-

gewässer, Quellen und Quellbäche, Erhalt der bodenständigen Ufer- und Feldgehölze, Erhalt 

der stellenweise kleinstrukturierten Kulturlandschaft, Erhalt der Quartiermöglichkeiten für 

Fledermausarten an/in Gebäuden und in Gehölzen“. Eine Überbauung des vorhandenen Fecht- 

und Nassgrünlandes wurde bereits mit dem rechtskräftigen BP planungsrechtlich zugelassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Biotopverbund nach https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos  

Die Artenschutzprüfung kommt zu folgendem Ergebnis: Es ist möglich, dass durch die seit 

2018 erfolgten Maßnahmen bei europäisch geschützten Arten Zugriffsverbote des § 44 (1) 

BNatSchG ausgelöst wurden. Hierfür wäre eine Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen, 

inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßahmen, ggf. ein Risikomanagement nötig gewesen. 

Weiterhin ist für die weitere Betrachtung von der Annahme auszugehen, dass die bereits 2023 

umgesetzten Baumaßnahmen zu einer Veränderung der Habitate und damit Vorkommen eu-

ropäisch geschützter Arten seit 2018 geführt hat oder zumindest geführt haben kann. Somit ist 

auch eine Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen und eines Ri-

sikomanagement auf der Basis des jetzigen Zustandes nicht zielführend, den prognostizierten 

Artenbestand aus 2018 zu schützen. 

Auf der Basis des Zustandes des Plangebietes im Jahr 2023 werden nur unter Einbeziehung 

der in der ASP geplanten Vermeidungsmaßnahmen incl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 

keine Verbote ausgelöst. Der Planumsetzung ist zulässig sobald die Maßnahmen wirksam 

sind. Auf Grund der gewählten Maßnahmen wird in der ASP kein Risikomanagement herge-

leitet. 

Bewertung der Planung: Im BP werden bereits jetzt Empfehlungen der ASP als zeichnerische 

und textliche Festsetzung übernommen. Es ist vorgesehen bis zur regulären Offenlage noch 

weitere Empfehlungen des ASP entsprechend bindend im BP umzusetzen. Hierzu gehört v.a. 

der Schutz der gewässerbegleitenden Gehölzstrukturen auf Grund betroffener FFH-

https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos
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Lebensraumtypen und europäisch geschützter Arten. Weiterhin sind Nutzungsregelungen auf 

den nicht überbaubaren Flächen und in den Bereichen mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu-

gunsten der nachgewiesenen Reptilien möglich. 

Geplante Vermeidungsmaßnahmen: Im Änderungsverfahren werden artenschutzrechtliche 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu Gunsten von Reptilien in der Ausgleichsfläche a 

festgesetzt. Weiterhin werden Begrenzungen der baulichen Nutzungen im angrenzenden GI 

festgesetzt, die etwaige Beeinträchtigungen dieser Ausgleichsfläche vermeiden/reduzieren. 

Im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich von Eingriffen im bestehenden GI-

Gebiet des BP Nr. 16 nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-

scheidung dieser BP-Änderung zulässig waren bzw. eine Baugenehmigung nach § 34 BauGB 

möglich ist. 

Für Bereiche mit bestehender Baugenehmigung gilt, dass in diesem Bauleitplanverfahren fest-

gesetzte Maßnahmen zum Artenschutz hier nicht umgesetzt werden können. Der Artenschutz 

muss in Anlehnung an Kapitel 4.3 der Handlungsempfehlung des Bau- und Umweltministeri-

ums vom 22.12.2010 („Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulas-

sung von Vorhaben“) i.R. eines künftigen Baugenehmigungsverfahrens auf Basis der aktuel-

len Erkenntnisse zum Artenschutz berücksichtigt werden. 

Überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen: Werden alle in der ASP 

hergeleiteten Maßnahmen zum Artenschutz im BP festgesetzt, sind voraussichtlich keine er-

heblichen Umweltauswirkungen zu befürchten. Die Eingriffe in dieses Schutzgut reduzieren 

sich im Vergleich zur Ursprungsplanung. 

2.1.3 Schutzgut Boden und Flächen 

Die Inhalte des Bodenschutzes richten sich einerseits auf die Reduzierung der Flächenversie-

gelung und andererseits auf die Sicherung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Bodens 

durch den Schutz vor stofflichen und nicht stofflichen Beeinträchtigungen. Daraus ergeben 

sich für die Bauleitplanung ein Mengenziel (sparsamer Umgang) und ein Qualitätsziel (scho-

nender Umgang). Zielkonflikte zwischen diesen beiden Zielen sind möglich: Flächensparende, 

hochverdichtete Bebauungskonzepte können durch den hohen Versiegelungsgrad den Boden 

und seine Funktionen stark belasten oder sogar vollständig zerstören. Die Abwägung hat unter 

Berücksichtigung der Wertigkeit des betroffenen Bodens und der Kompensationsmöglichkei-

ten zu erfolgen. 

Nach § 1 (1) BBodSchG sind Einwirkungen auf die natürliche Funktion der Böden möglichst zu 

vermeiden. Nach § 7 obliegt dem Grundstückseigentümer die entsprechende Vorsorgepflicht, 

soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck der Nutzung des Grundstückes verhältnismäßig ist. 

Neu in das BauGB wurde 2018 das Schutzgut „Fläche“, i.S.v. Flächenverbrauch bzw. Flächen-

inanspruchnahme, aufgenommen. Dies korrespondiert mit den Grundsätzen des § 1 (5) BauGB 

(die städtebauliche Entwicklung soll vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-

gen) und des § 1a (2) BauGB (sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung). Weiterhin soll die Notwendigkeit der Um-

wandlung von landwirtschaftlichen Flächen und Wald begründet sein. 
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Bestand: Bei dem anstehenden Auengley des Typs aG341GS2 handelt es sich um einen 

Grundwasserboden mit hoher Funktionserfüllung für die Biotopentwicklung der jedoch im 

westlichen Plangebiet stark anthropogen überprägt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Bodentyp nach https://www.elwasweb.nrw.de 

Die anstehende Bebauungsplanänderung bezieht sich auf Flächen, die bereits durch die Ur-

sprungsplanung gewerblich/industriell genutzt werden konnten und im Westen, Norden und 

Osten von bebauten Bereichen umgeben sind. 

Bewertung der Planung: Mit der Festlegung einer für Industriegebiete typischen Grundflä-

chenzahl von 0,8 gemäß BauNVO wird ein eher hoch verdichtetes Bebauungskonzept (Men-

genziel) und damit, isoliert betrachtet, kein schonender Umgang mit Boden (Qualitätsziel) 

gewählt. Der Flächenverbrauch erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer Verschiebung bereits 

festgesetzter Bauflächen, wobei Bauflächen zu Gunsten von Maßnahmenflächen reduziert 

werden. 

Geplante Vermeidungsmaßnahmen: Für dieses Schutzgut werden keine speziellen Vermei-

dungsmaßnahmen geplant, die vorgesehenen Maßnahmen für Tiere und Pflanzen führen je-

doch auch zur Verringerung von Eingriffen in dieses Schutzgut. 

Überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen: Mit der Umsetzung des 

Baurechts im östlichen Planbereiches gehen schutzwürdige Grundwasserböden verloren. Es 

sind Umweltauswirkungen zu befürchten, die jedoch im Vergleich zur Ursprungsplanung ge-

ringer ausfallen. 

2.1.4 Schutzgut Wasser 

Gewässer sind Bestandteil des Naturhaushaltes, Lebensraum für Tiere und Pflanzen und gehö-

ren zu den Lebensgrundlagen des Menschen. Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes sind so-

mit Einflüsse auf den Grundwasserhaushalt, die Grundwasserqualität sowie der Zustand von 

fließenden und ruhenden Gewässern von Bedeutung. 

https://www.elwasweb.nrw.de/
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Weiterhin ist ein sachgerechter Umgang mit Abwässern (und Abfällen) zu sichern. 

Bestand: Das Plangebiet befindet sich in der Ferndorfaue auf einer Höhe von etwa 290 m ü. 

NN. Der Ferndorfbach ist hochwasserfrei ausgebaut, die Hochwassergefahrenkarte sieht dem-

nach bezüglich des HQ100 keine Restriktionen vor. Die Lage des vorläufig gesicherten Über-

schwemmungsgebietes ist in der nachfolgenden Karte dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet nach https://www.elwasweb.nrw.de 

Im Plangebiet stehen Grundwasserböden an (s. Kapitel 2.1.3). 

Es sind grundsätzlich Anbindungsmöglichkeiten an vorhandene Abwasser-Leitungen vorhan-

den. Details werden sich aus der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ergeben. 

Bewertung der Planung: Es ist darauf zu achten, dass das Überschwemmungsgebiet nach der 

frühzeitigen Beteiligung vollständig als Fläche für die Wasserwirtschaft nachrichtlich über-

nommen wird. 

Durch Bebauung und Versiegelung von Flächen wird der Oberflächenabfluss erhöht und die 

Grundwasserneubildung reduziert. 

Durch die festgesetzte Art der baulichen Nutzung wird kein Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen begründet. 

Das Plangebiet wird an die vorhandenen Wasserentsorgungseinrichtungen angebunden. 

Geplante Vermeidungsmaßnahmen: Die Regelungen zur Niederschlagswasserbehandlung 

nach § 55 (2) WHG i.V.m. § 44 LWG sind zu beachten. 

Überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen: Es sind möglicherweise 

Umweltauswirkungen im Bereich des Grundwassers zu befürchten, die jedoch im Vergleich 

zur Ursprungsplanung geringer ausfallen. 

https://www.elwasweb.nrw.de/
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2.1.5 Schutzgut Klima und Luft 

Verunreinigungen der Luft durch Emissionen (u. a. Industrie, Energie- und Wärmeversorgung, 

Verkehr und Landwirtschaft) sollten i. R.d. Bauleitplanung beschränkt werden. Dort, wo sie 

nicht vermeidbar sind, geht es darum, die allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeits- 

und Wohnverhältnisse zu sichern. Ziel ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität. 

Die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, sowie die Nutzung erneuerbarer Energien 

soll gefördert werden. Zusätzlich geht es bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes um einen 

zentralen Beitrag zum Klimaschutz. 

Beim Schutz des Lokalklimas geht es um die Berücksichtigung klimabedeutsamer Flächen, 

die aufgrund der Vegetationsstruktur, Topographie und Lage geeignet sind für Luftreinhal-

tung, Temperaturausgleich, Lufterneuerung und Ventilation zu sorgen. 

Nicht zuletzt ist dem Klimaschutz durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken 

sowie durch Anpassungen an den Klimawandel Rechnung zu tragen. 

Bestand: Wegen der noch nicht vollständig umgesetzten, aber bereits zulässigen industriellen 

Nutzung treten im Plangebiet derzeit nur Emissionen durch landwirtschaftliche Nutzung auf. 

Die noch nicht bebauten Grünlandbereiche haben Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet. 

Der Abfluss erfolgt i.d.R. nach Nordwesten entlang der Tallage der Ferndorf. Der Kaltluftab-

fluss ist, durch die bestehende Bebauung, jedoch bereits eingeschränkt. 

Das Klimageschehen im Ferndorftal ist bereits durch die bestehende gewerblich-industrielle 

Nutzung zwischen Ferndorf und Dahlbruch im Talverlauf stark anthropogen überprägt. 

Bei den anstehenden Auenböden handelt es sich um klimarelevante Böden. 

Bewertung der Planung: Wie bereits in der ursprünglichen Planung eröffnet, ergeben sich 

auch durch diese Änderungsplanung Quellen für Emissionen durch gewerblich-industrielle 

Nutzung des Gebietes sowie Ziel- und Quellverkehre. 

Geplante Vermeidungsmaßnahmen: Es sind keine speziellen Vermeidungsmaßnahmen für 

dieses Schutzgut vorgesehen. 

Die sparsame und effiziente Energienutzung ist durch die Beachtung des Gebäudeenergiege-

setzes im Baugenehmigungsverfahren gewährleistet. 

Die Nutzung der Sonnenenergie durch Solaranlagen auf Dachflächen sowie die Anlage von 

Gründächern wird dringend empfohlen. 

Überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen: Es sind voraussichtlich 

Umweltauswirkungen zu befürchten, die sich im Rahmen des durch die Ursprungsplanung er-

öffneten Maßes bewegen. 

2.1.6 Schutzgut Landschaft 

Bei der Betrachtung der Landschaft als Schutzgut stehen das Landschaftsbild bzw. die opti-

schen Eindrücke des Betrachters im Vordergrund. Neben dem Erfahren und Erleben der natür-

lich gewachsenen Landschaften, wie auch der Kulturlandschaften, geht es um deren Informa-

tions- und Dokumentationsfunktion in Bezug auf gesellschaftliche und natürliche Verände-

rungsprozesse. 
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Bestand: Das Plangebiet befindet sich im, durch meist gewerblich-industrielle Nutzung, stark 

anthropogen überprägten Talverlauf zwischen den Stadtteilen Ferndorf und Dahlbruch. 

Bewertung der Planung: Durch die bestehende bauliche Vorbelastung im Ferndorftal ist das 

Landschaftsbild im noch offenen Grünland stark überprägt, durch die Planung werden keine 

unbelasteten Flächen in Anspruch genommen. 

Geplante Vermeidungsmaßnahmen: Es sind keine speziellen Vermeidungsmaßnahmen für 

dieses Schutzgut vorgesehen. 

Überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen: Es sind voraussichtlich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu befürchten. 

2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Hierunter sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung als architek-

tonisch wertvolle Bauten (z. B. Gebäude, gärtnerische Anlagen und andere von Menschen ge-

schaffene Landschaftsteile) oder archäologische Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit 

durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte. 

Bestand: Das Plangebiet befindet sich aus der Fachsicht Denkmalpflege im Kulturland-

schaftsbereich KLB D 31.1 „Hüttental-Siegen-Kreuztal“. Der südöstliche Planbereich zusätz-

lich im Kulturlandschaftsbereich aus der Fachsicht Landschaftskultur KLB K 31.4 „Raum 

südlich Ferndorf“. Die kulturlandschaftsprägende und denkmalgeschützte ev. Kirche Ferndorf 

(Objekt Nr. 319) befindet sich etwa 250 m nordwestlich der Plangebietsgrenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Kulturlandschaftsbereiche nach https://www2.lwl.org/de/LWL/portal/  

Bewertung der Planung: Konstituierenden Merkmale der KLB werden durch die Planung vo-

raussichtlich nicht berührt. 

Geplante Vermeidungsmaßnahmen: Der Umgang mit archäologischen Funden ist durch Fest-

setzung folgendermaßen geregelt: 

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Siegen als Unterer Denkmalbehörde und / 

oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 

https://www2.lwl.org/de/LWL/portal/
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937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in un-

verändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 

vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. 

Überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen: Es sind voraussichtlich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu befürchten. 

2.1.8 Wechselwirkungen 

Die nach den Vorgaben des Baugesetzbuches zu betrachtenden einzelnen Schutzgüter beein-

flussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wir-

kungszusammenhänge unter den in den Kapiteln 2.1.2 bis 2.1.7 beschriebenen Schutzgütern 

zu betrachten. 

Die Anzahl ökosystemarer Wechselbeziehungen in einem Landschaftsraum sind potenziell 

unendlich. Aufgrund theoretischer (wissenschaftliche Kenntnislücken) und praktischer (un-

verhältnismäßig hoher Untersuchungsaufwand) Probleme ist eine vollständige Erfassung aller 

Wechselbeziehungen im Rahmen einer Umweltprüfung im Sinne einer wissenschaftlichen 

Ökosystemanalyse nicht möglich. Folglich werden nur die Wechselwirkungen erfasst und be-

wertet, die ausreichend gut bekannt und untersucht sind und die im Rahmen der Umweltprü-

fung entscheidungserheblich sein können. 

Überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen: Das Wirkungsgefüge zwi-

schen den Bestandteilen des Naturhaushaltes wird in Anlehnung an die Wechselwirkungs-

matrix in SCHRÖDTER. W., et al. 20042 (Seite 55) beurteilt. 

 Der Zielkonflikt zwischen den Schutzgütern Boden und Fläche, Mengenziel (sparsamer 

Umgang mit Fläche) versus Qualitätsziel (schonender Umgang mit Boden), wird bereits in 

Kapitel 2.1.3 herausgearbeitet. 

 Die indirekten Folgen der Bodenversiegelung auf den Wasserhaushalt und das Lokalklima 

werden ebenfalls bereits in den Kapiteln 2.1.3 bis 2.1.5 behandelt. 

2.1.9 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung kann davon ausgegangen werden, dass Bauanträge für In-

dustrie- und Gewerbebauten auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 16 geneh-

migt werden. 

2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-

nung 

Als mögliche erhebliche Auswirkungen bei Durchführung der Planungen in der Bau- und Be-

triebsphase konnten in den vorangegangenen Kapiteln keine Punkte analysiert werden. 

                     
2 Vhw Hrsg. (2004): Umweltbericht in der Bauleitplanung. Verlag Deutsches 

Volksheimstättenwerk GmbH, Bonn. 
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Im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereiches befinden sich keine weiteren Vorhaben bzw. 

Plangebiete. Kumulierende Auswirkungen in Bezug auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 

oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen werden nicht erwartet. 

Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten Vorha-

ben verwendet werden, können auf dieser Planebene keine konkreten Angaben gemacht werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass in der Bau- und Betriebsphase im Rahmen der allgemein an-

erkannten Regeln der Technik vorgegangen wird sowie grundsätzlich gesetzlich entsprechend 

zugelassene, geprüfte bzw. zertifizierter Baustoffe verwendet werden. 

2.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Alternativen zum Standort mit geringeren Umweltauswirkungen wurden im Rahmen der Regio-

nalplanung und Flächennutzungsplanung geprüft und verworfen. 

Als Alternative zu den Planungsinhalten im Geltungsbereich der Änderungsplanung ist eine ge-

ringere bauliche Verdichtung denkbar. Hierdurch würde sich aber der Flächenverbrauch bei 

gleichem Bedarf an gewerblich-industriellen Gebäuden, vergrößern. Diese Alternative hätte so-

mit eine geringere Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Arten sowie Boden im Än-

derungsgebiet aber nicht im gesamten Stadtgebiet zur Folge. 

2.4 Berücksichtigung der Belange des Störfallschutzes 

Es sind weder Schutzbereiche von Störfallbetrieben betroffen noch werden Nutzungen ausge-

wiesen, die eine Störfallrelevanz aufweisen können. Es sind somit keine erheblichen nachteili-

gen Auswirkungen nach § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe j zu erwarten. Der Belang des Störfallschutzes 

ist angemessen berücksichtigt. 

3. Zusätzliche Angaben 

3.1 Verfahren und Methoden der Untersuchung 

Die Erhebung und Bewertung der Umweltschutzbelange erfolgte in Anlehnung an die im Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehenen „Kriterien für die Vorprüfung im Rah-

men einer Umweltverträglichkeitsprüfung“ (Anlage 3 des UVPG vom 18. März 2021 BGBl. I S. 

540, geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 BGBl. I S. 4147) und die 

vom RP-Gießen zusammengestellten Erläuterungen „Die UVP in der Bauleitplanung nach dem 

seit 3.8.01 geltenden Recht“.  

Für den Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege wurden v.a. die Ergebnisse ver-

schiedener Umweltdatenbanken verwendet und in Kapitel 2 zusammengestellt. Die Überprüfung 

von Arten erfolgte u.a. nach der gemeinsamen Handlungsempfehlung von Landes-Ministerien 

2010: „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ 

und wurde in einer Artenschutzprüfung bearbeitet. 

Aufbau und Struktur dieses Umweltberichtes erfolgt in Anlehnung an die „Arbeitshilfe zu den 

Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von Bauleitplänen“3. 

                     
3 LÖBF, Recklinghausen (2006) 
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3.2 Überwachungsmaßnahmen bei erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

Die Umweltüberwachung konzentriert sich auf erhebliche Umweltauswirkungen. Somit ist die 

Kommune nicht verpflichtet, alle umweltrelevanten Festsetzungen und Auswirkungen der Pla-

nung umfassend und regelmäßig zu kontrollieren. Folgende Eingrenzung der überwachungs-

pflichtigen Auswirkungen bietet sich nach den Regelungen des § 4c BauGB an: 

In Kapitel 2.2 konnte keine Prognose über erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt i. S. d. 

UVPG erfolgen. Überwachungsmaßnahmen aufgrund von Prognosen können deshalb nicht for-

muliert werden. 

Um erhebliche Umweltauswirkungen wegen fehlenden Vollzugs einzelner Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zu verhindern, wird durch Einsatz einer ökologischen Baubegleitung insbe-

sondere auf die Umsetzung der im BP festgesetzten Maßnahmen zum Schutz von Tieren, Pflan-

zen, Boden und Landschaft (v.a. nach Artenschutzrecht) geachtet. 

3.3 Zusammenfassung 

Mit diesem Umweltbericht wurde überprüft, ob durch diese Bauleitplanung erhebliche Auswir-

kungen auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, vorbereitet werden. Hierzu gehören: 

 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-

füge zwischen ihnen, Landschaft, biologische Vielfalt 

 Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung 

 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit, auf die Bevölke-

rung, Kulturgüter sowie sonstige Sachgüter 

 Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 Darstellungen von Fachplänen 

 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

 Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden sowie Flächenverbrauch 

 Wiedernutzbarmachung, Nachverdichtung und Innenentwicklung von Flächen 

 Beurteilung von Vermeidung, Verminderung und Ausgleich von Eingriffen in den Natur-

haushalt und das Landschaftsbild (Eingriffsregelung) 

Die Gemeinde wird hierzu im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mit den Fachbehörden den 

Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlungen festgelegen, welcher sich nach gegenwärtigem 

Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden als angemessen für diesen Bebauungs-

plan ergibt. 

3.4 Quellenangaben 

Die verwendeten Gutachten, Erlasse und Leitfäden sind in Kapitel 3.1 aufgeführt. Berücksichtig-

te Fachgesetze und Planungen sind in Kapitel 1.2 aufgelistet. Auf spezielle Leitfäden, Fachgut-

achten etc. für die einzelnen Schutzgüter wird in Kapitel 2 hingewiesen. 
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